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Bürgerverein Tönisvorst gegen Fluglärm e.V.

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 29. März 2007
Versammlungsort: Gaststätte Fyen, Tönisvorst, Vorster Straße 36
Beginn: 19.00 Uhr

Ende:    20.30 Uhr

Die Mitglieder waren unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen durch Mitteilung in der Lokalpresse sowie durch persönliche Einladung rechtzeitig informiert worden. Die Mitgliederversammlung war somit beschlussfähig.

Anwesend waren: 

- Stimmberechtigte Mitglieder: 8 

- davon die Vorstandsmitglieder:

Dietrich Aeuer
1. Vorsitzender

Robert Marlinghaus 
stv. Vorsitzender

Hans-Jürgen Keller 
Kassenwart

Herr Aeuer eröffnete als Leiter die Versammlung und begrüßte die anwesenden Mitglieder und Gäste. Die weitere Tagesordnung wurde anschließend wie folgt erledigt:

Wahl eines Protokollführers, der Kassenprüfer sowie 
Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 23. März 2006
Zunächst wurde Hans-Jürgen Keller als Protokollführer vorgeschlagen und von den Anwesenden einstimmig gewählt. Anschließend wurde das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 23. März 2006 genehmigt. Für das laufende Geschäftsjahr wurden Frau Sell und Herr Lippold erneut zu Kassenprüfern gewählt.

Rechenschaftsbericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006
Herr Aeuer führte aus, dass Schwerpunkte der Tätigkeiten auch im Jahre 2006 die Klageverfahren gegen die Abflugroute Modru 5T vom Flughafen Düsseldorf und die Erhöhung der Stundeneckwerte für diesen Flughafen sowie das Planfeststellungsverfahren für den Ausbau des Flughafens Mönchengladbach und das Gesetzgebungsverfahren zur Novellierung des Fluglärmgesetzes bildeten. Das OVG Münster hatte im Juli 2005 die Klage gegen die Flugroute Modru 5T zurückgewiesen und eine Revision gegen das Urteil nicht zugelassen. Die Nicht-Zulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig führte nicht zum Erfolg. Es hat im Mai 2006 die Auffassung des Oberverwaltungsgerichts Münster bestätigt. Gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wurde Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe u. a. wegen Verletzung der Grundrechte auf Eigentum und Gesundheit eingelegt.

Die vom Flughafen im Oktober 2004 beantragte Genehmigung zur Erhöhung der stündlichen Flugbewegungen von 38 auf 45, die vor allem in den Tagesrandzonen zwischen 6 Uhr und 7 Uhr sowie nach 22 Uhr stattfinden sollen, wurde im November 2005 weitgehend erteilt. Wegen der befürchteten Ausweitung der Lärmbelastung klagten Flughafennachbarn vor dem OVG Münster. Die mit einer solchen Klage grundsätzlich verbundene aufschiebende Wirkung - d. h. die neue Genehmigung wirkt noch nicht - wurde durch das Verkehrsministerium durch die Anordnung sofortiger Vollziehung wieder aufgehoben. Der dagegen erfolgte Eilantrag der Fluglärmgegner führte im Juni 2006 vor dem OVG wieder zur aufschiebenden Wirkung. Ab November 2006 sind in der Zeit zwischen 22.00 und 23.00 Uhr nur 17 Landungen erlaubt. Auch eine an Bedingungen geknüpfte Erweiterung von 38 auf 45 Flugbewegungen über acht Stunden am Tag ist erst einmal gestoppt. Das Hauptverfahren gegen die neue Genehmigung ist im Mai 2007 vorgesehen. In diesem Fall wurde zunächst ein Etappensieg erzielt.

Unser Vereinsmitglied Prof. Hans-Joachim Berndt, der 2005 in einer 16-tägigen öffentlichen Anhörung das Für und Wider zum Ausbau des Flughafens Mönchengladbach verfolgt und sich darin mit vielen Wort- und Bildbeiträgen beteiligt hatte, gab einen Überblick über den Stand des Genehmigungsverfahrens. Er berichtete, dass nach einem etwaigen Ausbau des Fluglatzes die in Westrichtung startenden größeren Verkehrsmaschinen - und das sind wegen der überwiegenden Westwinde ca. 70 % der Starts - nicht direkt in den niederländischen Luftraum eindringen dürfen. Um aber in der vorgeschriebenen Höhe in den belgischen Luftraum einfliegen zu können, ist auch hier der Umweg über Vorst, St. Tönis und Kempen erforderlich. Dafür bleibt zwangsweise nur der Luftkorridor unter Modru 5T übrig. Damit keine zusätzlichen Nachteile für die Tönisvorster Bürger entstehen, sind auch weiterhin Aktivitäten und Wachsamkeit des Bürgervereins erforderlich.
1½ Jahre nach dem Erörterungstermin ist noch keine Entscheidung gefallen: Obwohl sich der Regionalrat gegen eine Änderung des Gebietsentwicklungsplans und somit gegen die Flughafenerweiterung entschieden hat, ist der Abschlussbericht der Bezirksregierung noch nicht fertig. Zur Zeit ruht das Planfeststellungsverfahren, da die Flughafengesellschaft Mönchengladbach im Januar 2006 einen Aussetzungsantrag gestellt hat. Inzwischen versuchen die Befürworter zusammen mit der neuen Landesregierung die demokratisch gefassten Beschlüsse auszuhebeln. 

Der Bundestag hat im Dezember 2006 ein neues Fluglärmgesetz verabschiedet. Nach Auffassung von Fluglärm Betroffenen bietet das neue Gesetz keinen ausreichenden Schutz vor Fluglärm. Wir haben eine Petition an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages mitgezeichnet, in der weitergehende Schutzmaßnahmen gefordert werden. 

Das novellierte Fluglärmschutzgesetz ist ein reines Entschädigungsgesetz, vorwiegend für den Einbau von passiven Schallschutzmaßnahmen in Wohnhäusern in besonders hoch belasteten Bereichen in unmittelbarer Nähe des Flughafens. Ein Schutz vor Fluglärm für die Betroffenen geht damit nicht einher. Die verwendete Durchschnittsrechnung aus Lärm und Lärmpausen sowie die langjährige Betriebsrichtungsverteilung zur Bewertung der Lärmbelastung kann der effektiven Belastung nicht gerecht werden. 
Die Bundesvereinigung gegen Fluglärm hat Bundespräsident Horst Köhler gebeten, das ihm zur Unterschrift vorliegende Gesetz mit besonderer Sorgfalt zu prüfen und auf mehrere Punkte hingewiesen, die verfassungsrechtlich bedenklich erscheinen.
Kassenbericht

Die Einnahmen beliefen sich auf 1.150 €. Davon entfallen auf Beiträge 1.050 € und auf Spenden 100 €. Die Ausgaben betrugen 1.860 €. Größter Einzelposten waren die Rechtsberatungskosten mit 1.700 €. Sie betrafen Klagen im Zusammenhang mit der Abflugroute Modru 5T. Das Bankguthaben am 31. Dezember 2006 betrug 5.085 €. Die Prüfung der Bankbewegungen und Bareinzahlungen im Kalenderjahr 2006 fand am 08. März 2007 durch Frau Sell und Herrn Lippold statt. Beanstandungen ergaben sich nicht. Die Kassenprüfer stellten den Antrag auf Entlastung des Schatzmeisters, die einstimmig - bei dessen Stimmenthaltung - erteilt wurde.
Beschlussfassung über Entlastung des Vorstands
Dem Vorstand wurde - bei Stimmenthaltung der Vorstandsmitglieder - einstimmig Entlastung erteilt. 
Vorstandswahlen
Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Vorstands hatten zuvor zu erkennen gegeben, dass sie aus dem Vorstand ausscheiden möchten. Nachdem mehrere aktiv beratende Mitglieder Herrn Prof. Berndt Unterstützung bei der Verwaltungsarbeit zugesagt hatten, erklärte er sich zur Kandidatur zum 1. Vorsitzenden bereit. Da sich niemand für das Amt des Stellvertreters fand, wird Herr Aeuer diese Funktion für 1 Jahr übernehmen.
Einstimmig - bei Stimmenthaltung der Vorstandsmitglieder - wurden gewählt bzw. wiedergewählt zum 

-
 1. Vorsitzenden 


  Herr Prof. Hans-Joachim Berndt
-
 Stellvertretenden Vorsitzenden
  Herr Dietrich Aeuer
-
 Kassenwart



  Hans-Jürgen Keller 

Die Gewählten nahmen die Wahl an.

Verschiedenes
Im Zusammenhang mit dem Flughafenausbau in Mönchengladbach beschloss die Versammlung die Mitgliedschaft des Vereins bei Air Peace.
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